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rem jetzigen Ehemann wurde
seitens des Reichskriminalpoli-
zeiamtes nicht stattgegeben.“

Hugo und Dorothea S. waren
ebenfalls nachweislich von
Mindener Behörden zur Sterili-
sierung gedrängt worden. Min-
dener Sinti wurden auch in den
Konzentrationslagern sterili-
siert. Magdalena F. ist während
ihrer Haft im Konzentrationsla-
ger Ravensbrück zusammen
mit ihrer Familie sterilisiert
worden.

Auch Ärzte unterstützen
Zwangsmaßnahmen

Die Standesorganisation der
deutschen Ärzteschaft unter-
stützte damals die bevölke-
rungspolitischen Zwangsmaß-
nahmen des Regimes. Unter der
Überschrift „Die Zigeuner als
asoziale Bevölkerungsgruppe“
verbreitete zum Beispiel das
„Deutsche Ärzteblatt“ im Jahr
1939 folgendes Bedrohungssze-
nario: „Die hohen Kinderzah-
len der Zigeuner sind sprich-
wörtlich. Nach ihren Gesetzen
ist es verboten, die natürliche
Fruchtbarkeit einzuschränken
... Eine stetig wachsende, ge-
meinschaftsfeindliche Minder-
heit aber bedeutet für ein Volk,
das nicht im gleichen Maße
wächst, eine von Jahr zu Jahr
sich steigernde Gefährdung sei-
nes Bestandes, die sich um so
kurzfristiger auswirken muss, je
mehr man darauf bedacht ist,
durch Besserung der Lebensbe-
dingungen die Sterblichkeits-
ziffer dieser Volksschädlinge
herabzusetzen.“

t Kristan Kossack aus Minden
beschäftigt sich mit regio-
naler Zeitgeschichte (19.
und 20. Jahrhundert) und
hat diverse Veröffentlichun-
gen verfasst (www.zg-min-
den.de). Das Ende 2009 von
der jüdischen Kultusge-
meinde herausgegebene
Buch „Spuren jüdischen Le-
bens“ war unter seiner Mit-
wirkung entstanden.

Auflage, das bestehende Ver-
hältnis zu einer geschiedenen
„deutschblütigen“ Frau zu lö-
sen, nicht nachgekommen war.
K. blieb bis 1945 in verschiede-
nen Konzentrationslagern in
Haft.

Eheschließungen von Sinti
mussten vom Gesundheitsamt
genehmigt werden. Nach Aus-
sage des mittlerweile verstorbe-
nen Zeitzeugen Marseli Win-
terstein mussten sich alle Ehe-
partner ab 1936 sterilisieren las-
sen. Die Mindener Kriminalpo-
lizei bescheinigte der Sintezass
Maria H. nach dem Krieg mit
Schreiben vom 8. August 1947:
„dass sie in Minden unter dem
NS-Regime als Zigeunermisch-
ling wegen ihres Zusammenle-
bens mit ihrem jetzigen Ehe-
mann wiederholt dazu angehal-
ten wurde, sich sterilisieren zu
lassen. Ihrem Antrag auf Ge-
nehmigung der Heirat mit ih-

Blutschutzgesetz waren Ehe-
schließungen und außereheli-
che Kontakte zwischen „Deut-
schen“ und „Angehörigen art-
fremder Rassen“ ganz verboten.
Der Sinto Otto K. aus Minden
wurde im Februar 1942 inhaf-
tiert, weil er der ihm erteilten

ehelichen Geschlechtsverkehr.
So genannte „Zigeuner-

mischlinge“ waren in Ritters
Augen als zweifach „minder-
wertig“ anzusehen: Neben ihrer
„Rassenzugehörigkeit“ stem-
pelte er sie auch als „geburtsbe-
dingt asozial und kriminell“ ab,
da sich nur „niedrigste, lum-
penproletarische Schichten“ zu
einer „Symbiose mit Zigeu-
nern“ bereitfinden würden. So-
mit als „Volksschädlinge“ in
doppeltem Sinn gebrandmarkt,
sollten laut Ritter „Zigeuner-
mischlinge“ von jeder Fort-
pflanzung ausgeschlossen (Ge-
schlechter-Trennung), vorbeu-
gend in geschlossenen Arbeits-
lagern oder Siedlungen unter-
gebracht und generell unfrucht-
bar gemacht werden.

Ritters Forderungen wurden
in Minden zunächst nach dem
neuen „Blutschutzgesetz“ in
die Praxis umgesetzt. Nach dem

Von Kristan Kossack

Minden (y). Der Rassenwahn
der Nationalsozialisten führte
auch in Minden dazu, dass
Sinti sterilisiert wurden. Die
Behörden setzten in der Stadt
den Auftrag um, die Fort-
pflanzung einer als „volks-
schädlich“ stigmatisierten
Gruppe zu unterbinden.

Durch die „Nürnberger Geset-
ze“ vom Herbst 1935 galten ne-
ben Juden auch Sinti und Roma
als „artfremd“. Die 1936 ge-
gründete „Rassehygienische
Forschungsstelle beim Reichs-
gesundheitsministerium“ unter
Leitung des Jugend- und Ner-
venarztes Dr. Robert Ritter
übernahm beim Prozess der
Ausgrenzung theoretisch die
Federführung und entwickelte
zugleich allgemeine politische
Abwicklungsvorschläge zur
„Rassenhygiene“.

Für Ritter waren Sinti und
Roma eine „minderwertige Ras-
se“. Er unterschied zwischen so
genannten „stammechten Zi-
geunern“ („Vollblutzigeuner“),
„Zigeunermischlingen“ (ver-
schiedenen Grades) und
„Nichtzigeunern“.

„Von Geburt an asozial
und kriminell“

Bei „stammechten Zigeu-
nern“ handelte es sich nach Rit-
ters Theorien um Sinti und
Roma, die aufgrund ihrer Ab-
stammung ausschließlich „zi-
geunerisches Blut“ aufwiesen,
die Sprache (das Romanes) be-
herrschten und die überkom-
menen Stammestraditionen be-
achteten. Für sie reichte es für
den „Zigeunerforscher“ aus,
wenn sie unter polizeilicher
Überwachung genötigt wären,
die „eigenen Rassengesetze“
einzuhalten, das heißt, vor al-
lem daran gehindert würden,
sich mit Angehörigen „fremder
Rassen“ zu „vermischen“, sei es
durch Heirat oder durch außer-

Auf rassische Sichtung folgt Sterilisation
Ehemaliges Gesundheitsamt als Schauplatz des Rassenwahns / NS-Ärzte selektieren Bevölkerungsteile

Das Haus Marienstraße 70 war zwischen 1937 und 1980 der Sitz des Gesundheitsamtes. Hier wur-
den Sinti zur „rassischen Sichtung“ vorgeführt. Experten der nationalsozialistischen Gesundheits-
fürsorge entschieden über ihre Sterilisation. MT-Foto: Stefan Koch
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